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Öffnungszeiten Stadtverwaltung:
Montag–Freitag 8–12 Uhr, zusätzlich
Mittwoch 12–13 Uhr, Montag 14.30–17.30 Uhr
Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb
dieser Zeiten individuelle Termine zu
vereinbaren, sowie die Online-Services unter
www.kempten.de/de/virtuelles-rathaus.php.

Die (0831) 115 – eine Nummer
für alle Behördenfragen:
Montag–Freitag 7.30–18 Uhr

■ BA-Nr. 940/17 – Neubau eines Mehrfamilienhauses mit
Tiefgarage auf Flst.Nr. 2209, Gemarkung Kempten, Kempten
(Allgäu), Immenstädter Straße 19
Mit Bescheid vom 05.12.2017 hat die Stadt Kempten (Allgäu)
als untere Bauaufsichtsbehörde die Genehmigung für o.g.
Baumaßnahme erteilt.
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Bau-
verwaltungs- und Bauordnungsamt der Stadt Kempten (Allgäu)
während der öffentlichen Sprechzeiten eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt Augsburg erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:
a. Schriftlich oder zur Niederschrift

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die
Anschrift lautet:
Bayerisches Verwaltungsgericht Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

b. Elektronisch
Die Klage kann auch elektronisch eingereicht werden. Elek-
tronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts-
und Verwaltungspostfach (EGVP) an die Gerichte zu über-
mitteln. Das EGVP wird unter www.egvp.de in Form eines
Programms zum kostenlosen Download bereitgestellt. Die
Dokumente müssen mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen sein.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und
allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Betei-
ligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
O.g. Baugenehmigungsbescheid gilt mit dem Datum der
heutigen Bekanntmachung als zugestellt. Die Frist zur Klage-
erhebung wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt.

■ Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Verfahren Wiggensbach - Flurneuordnung
Markt Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu
Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
nach § 41 Flurbereinigungsgesetz – FlurbG –, Beteiligung der
Öffentlichkeit
Bekanntgabe
Die Teilnehmergemeinschaft Wiggensbach plant die Aufstel-
lung des Plans über die gemeinschaftlichen und öffentlichen
Anlagen nach § 41 Flurbereinigungsgesetz – FlurbG –.
Die Teilnehmergemeinschaft ist nach § 18 Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – verpflichtet, die
Öffentlichkeit zu beteiligen. Hierzu liegen die Planunterlagen,
bestehend aus zwei Karten zum Plan über die gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anlagen (Teilgebiete 1, 2 und 3, Teil-
gebiete 4 und 5), Anlagen- und Maßnahmenverzeichnis und
Erläuterungsbericht, in der Zeit vom 11.12.2017 mit 29.12.2017
in der Verwaltung des Marktes Wiggensbach, Marktplatz 3,
87487 Wiggensbach, auf.
Es besteht die Möglichkeit, in die Unterlagen Einsicht zu neh-
men. Der Öffentlichkeit wird hiermit Gelegenheit gegeben,
sich während der Dauer der Niederlegung bei der Teilnehmer-
gemeinschaft Wiggensbach am Amt für Ländliche Entwick-
lung Schwaben, Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach, zur
Planung zu äußern.

Krumbach (Schwaben), 07.12.2017
gez. Max Lang
Baudirektor


